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Gesellschattsvertrao

gl
Ffrma, Sltz, Dauer, Geschäftsfahr, Kündlgung

1. Die Firma der Gesellschaft lauteil

contact GmbH

Sitz der Gesellschaft ist Berlin.
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.
Das Geschäftsjahr ist das KalenderJahr.
Das erste Geschättsjahr beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endet
mit Ablauf des Kalenderjahres.
Die Gesellschaft wird auf unbastimmte Zeit geschlossen, sle ist mit einer Kündigungsfrist von 12
Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres kündbar,
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Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Projekten und das Betreiben von Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Volks- und Berufsblldung.
Die Gesellschaft kann slch an Untemehmen gleicher oder ähnlicher Branchen beteiligen.
Die GesellschaJt kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen im ln- und Ausland gründen,
kaufen, sich an solchen beteiligen, lhre Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen
errichten, Sie kann sämtliche Geschäfte betreiben, die geelgnet sind, den Zweck und die
Unternehmung der Gesellschaft zu fördern.

53
Gemelnnützlgkelt

Die Gesellschaft verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecks" der Abgabenordnung. Zwecke der Gesellschaft sind die
Förderung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Volks- und Berufsbildung. Die Satzungszwecke
werden insbesondere verwirklicht durch Projekte und Einrichtungen auf dor Basis der Bestimmungen

,des SGB Vlll, die der Betreuung von Kindern und Jugendllchen dienen sowie Angebote für Volks- und
Berufsbildung in Form von Seminaren, Kursen und Studiengängen.
Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nlcht in erster Linle eigenwirtschaftliche Zwecke,
Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Gesellschafter dlirfen keine GeWinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der
Gesellschaft erhalten. Sis erhaltan bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gesellschaft oder
bel Wegfall steuerbegünstigter Zwscks nicht mehr als lhre eingezahlten Kapitalanteile und den
gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßi g hohe Vergütungen begrlnstigt werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall stauerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der
Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalantelle der Gesellschafter und den gemeinen Wert der
von den Gesellschattern geleisteten Sacheinlagen überstelgt an den Verein contact - Die Praxis im
Kiez e. V., der es unmittelbar und ausschlleßlich filr gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
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Stammkapltal und Stammelnlagen

Das Stammkapital der Gesellschaft. beträgt 25.000 € (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro),
bestehend aus 10 Stammelnlagen zu je 2.500 €.
Auf dieses Stammkapital übemehmen

der Gesellschafter Lamm 1 Stammelnlage in Höhe von
der Gesellschafter contact -
Die Praxis im Kiez e.V. 9 Stammeinlagen zu je 2.500,00 €, zusammen Z2.5OO,OO €

Die Einzah.lungen auf die Stammeinlagen slnd in bar zu leisten. Sie sind sofort fällig.
Die Vereinlgung von mehreren, einem Gesellschafter gehörenden Geschäftsanteilän, auf welche die
Stammeinlagen vollständig eingezahlt sind, kann durch Gesellschafterbeschluss erfoigen.

, 2.500,00 €

.l

So
Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind
die G esellschafterversammlun g
die Geschättsführung.

s6
Geschäftef ührung und Vertretun g

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsfrihrer. lst nur ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertreten Jeweils areivon lhnen die Gesellschaft
gemeinschattlich oder jewells ein Geschäftsführer zusammen mit einem Frokuristen. Jedem
Geschäftsführer kann Alleinvertretungsbefugnis und allgemeln oder für den Einzelfall Befreiung von
den Beschränkungen des $ 181 BGB ertellt werden.
Bei Abschluss, Anderung oder Beendigung von Anstellungsverträgen rnlt Geschäftsführern wird die
Gesellschaft durch dle Gesellschafterversammlung vertreten.
Die Regelungen über die Vertretung gelten entsprechend für die Llquidatoren im Falle der Liquidation
der Gesellschaft.
Die Geschäftsführung bedarf für alle Geschäfte, die über den gewöhnlichen Betrieb hinausgehen oder
nicht Bestandteildes durch diE Gesellschafterversammlung beschlossenen Widschafts- bzw.
lnvestitionsplanes sind, der vorhergehenden Elnwilllgung der Gesellschafterversammlung.

s7
Gessllschafterversammlung

Die Gesellschatterversammlung wird durch die Geschäftsfrihrung elnberufen. Sie ist auch
einzuberufen,'wenn dies ein Gesellschafter verlang. Gesellschafterversammlungen sind, abgesehen
von im Gesetz oder in diesem Vertrag ausdrücklich bestimmten Fällen, einzuberufen, wenn es im
Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint.
Innerhalb des ersten Quartals des GeschäftsJahres ist eine Gesellschafterversammlung einzuberufen,
die über den Wirtschafts- bary. lnvestitionsplan des laufenden Jahres entscheidet. lnnerhalb eines
Monats nach Vorlage des Jahresabschlusses ist eine Gesellschatterversammlung einzuberufen, die
über diesen und die Entlastung der Geschäftsführung beschlieBt.
Die Einberufung erfolgt unter Angabs der Tagesordnung durch Einschreibebrief oder gegen
Empfangsquittung mit einer Frist von 14 Tagen. Falls die Gesellschafter zustimmen, kann die
Einberufung auch abweichend erfolgen. Die Bestlmmungen zu Form und Verfahren gelten als
eingehalten, wenn alle Gesellschafter in der Versammlung vertreten sind oder den Beschlüssen
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nachträglich zustimmen und die Tagesordnung.ln der Versammlung einstimmig beschlossen wird. Der
Abhaltung einer Versammlung bedarl es nicht, wenn die Gesellsciafter sich öchrifilich oder durch E-
Mail mit der zu tretfenden Entscheidung einverstanden erklären.
Falls mehrere Gesellschafter vorhanäen sind, fann sicti jeder von ihnen durch einen anderen
vertreten lassen. Zur Vertretung können auch zur beruflichän Verschwiegenheit verpflichtete Dritte
schriftlich bevollmächtigt werden.
Je 500 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.
Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Stimmen der
Gesellschaft- ordnungsgemäß vertreten ist. Enreist sich eine Gesellschafterversammlung als
beschlussunfähig, so ist durch die Geschäftsftihrung eine neue Gesellschatterversammlung mit
gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese.,Gesellschafterversammlung ist ohne Flücksicht aüf aie
Zahl der vertretenen Stimmen beschlussfähig; darauf ist in der Einladung hinzuweisen. Beschlüsse
kommen mit einfacher Mehrheit zustande, sowelt das Gesetz oder dieJer Vertrag nichts anderes
bestimmen. Bei Stimmengleichheit lst der Antrag abgelehnt.

;, 7. Folg-ende Beschlüsse bedürfen der Dreiviertelmehrhelt der abgagebenen Stimmen:
r . Anderung des Gesellschaftsvertrages

Erhöhung oder Verringerung des Stammkapitals
Übertragung von Geschäftsantellen oder von Teilen eines Geschäftsanteils sowie die Aufnahme
neuer Gesellschafter
Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Geschäftsführung
Bestellung und Abbärufung von Geschäftsführern und Prokuristen
Auflösung der Gesellschaft

Folgende Flechtshandlungen bedürfen der vorherigen Einwilligung der Gesellschafterversammlung:
die Zustimmung zu einer Geschäftsordnung der Geschäftsführung
Enichtung und Aufgabe von Zweigniederlassungen und Geschäftszweigen
Veräußerung oder Enrverb oder Belastung von Grundstücken und grundstr.icksgleichen Rechten sowie
die damit zusammenhängenden Verpflichfungsgeschäfta
Übernahme von Bürgschaften, Eingehen von Wechselverbindlichkeiten und Bestellung von
Sicherheiten frir fremde Verbindlichkeiten

bs
Verftigung liber Geschäftsantelle und deren Elnzlehung

.1. Verfügungen tjber Geschäftsanteile sowie über Teile von solchen, insbesondere VeräuBerungen und
, Belastungen bedürfan derZustimmung derGesellschafterversammlung.
2. Die Gesellschatter können die Einziehung von Geschäftsanteilen mit Zustimmung des betroffenen
,,i, Gesellschatters Jederzeit beschließen. Die Zustimmung des betroffenen Gesellschatters ist nicht
i, erforderlich, wenn

la) das Insolvenzverfahren gegen den Gesellschafter erötfnet ist
durch Dritte Antrag auf Erötfnung des gerichtllchen Vergleichsverfahrens gestellt worden ist
der Geschäftsanteil gepfändet worden lst
der Gesellschafter für sich einen Auflösungs- oder Liquldationsbeschluss gefasst hat.
Für den eingezogenen Geschäftsantell erhält der Gesellschafter höchstens aine Vergütung in Höhe
des eingezahlten Kapitalanteils bzw. des gameinen Werts seiner geleisteten Sacheinlage.

b)

se
Jahresabschluss

Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Fristen nach Ablauf des Geschäftsjahres den
aufzustellen. Der Jahresabschluss ist unverzüglich der Gesellschafterversammlung

r Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung

über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung können von

a

a

o

a

a

8.
a)
b)
c)

d)

Gesellschafteq nur innerhalb elner Frist von einem Monat angefochten werden. Die



Anfechtungsfrist ist gewahrt, wenn die Anfechtungsklage Innerhalb dieser Frist beim Gericht
eingegangen ist.

s10
Llquldatlon und Äuflösung

1. Liquidatoren sind der/ dle Geschäftsführer.

1.

2.

"s 11
Schlussbestlmmungen

Sollte elne der Besümmungen des Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden,
so wird die Gtiltigkelt der rlbrlgen Bestlmmungen dadurch nicht berührt
bie cesettscrradtragt dle mlider Enichtung-der Gesellschaft anfallenden Kosten bis zu einer Höhe
von 2.500 €.


